
2 Juli-August 2023

Offizielle Bekanntmachung zur
Ärztekammerwahl 2023

1. Wahltag ist Mittwoch, 6. Dezember 2023.

2. Wahlleiter ist Jürgen Wayand, c/o Ärzte-
kammer Bremen, Schwachhauser Heerstr. 
30, 28209 Bremen, stellvertretende Wahl-
leiterin ist PD Dr. jur. Heike Delbanco. 

3. Das Wählerverzeichnis, in das die wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Ärztekammer 
von Amts wegen unter ihrer Wohnungsan-
schrift eingetragen werden, liegt vom 26. 
Oktober bis 2. November 2023 während 
der Bürozeit für die Stadt Bremen bei der 
Ärztekammer Bremen, Schwachhauser 
Heerstr. 30, 28209 Bremen, und für die 
Stadt Bremerhaven bei der Bezirksstelle 
Bremerhaven der Ärztekammer Bremen, 

Wiener Straße 1, 27568 Bremerhaven 
(AMEOS-Klinikum Mitte Bremerhaven) 
öffentlich zur Einsicht für die Kammeran-
gehörigen aus. 

4. Wahlvorschläge können bis spätestens 
zum 23. Oktober 2023, 12 Uhr, beim 
Wahlleiter eingereicht werden.

5. Das Wahlrecht wird durch Briefwahl aus-
geübt. Die Wahlunterlagen werden den 
Wahlberechtigten an ihre Wohnungsan-
schrift zugesandt.

6. Die Wahl wird organisiert von oben 
genanntem unabhängigen Wahlleiter und 
einem unabhängigen Wahlausschuss.

In diesem Jahr läuft die vierjährige Wahlperiode der Delegiertenversammlung und des Vor-
standes der Ärztekammer Bremen aus. Deshalb ist die Neuwahl der Delegiertenversammlung 
erforderlich.

Alle Informationen, Fristen und 
Formulare zur Wahl finden Sie 
auf der Internetseite der Ärzte-
kammer Bremen:

� www.aekhb.de
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■ Dr. Martin Bartsch
■ Dr. Bernward Fröhlingsdorf
■ Dr. Susanne Hepe
■ Dr. Bernd Schliebs

Stellvertreter:in
■ Dr. Christine Bartsch
■ Brigitte Bruns-Matthießen
■ Dr. Manfred Feldmann
■ Dr. Lutz Kaschner

Wahlvorschläge rechtzeitig einreichen 
Um sich in die Delegiertenversammlung wählen 
zu lassen, haben Sie die Möglichkeit, Listen-
wahlvorschläge oder Einzelwahlvorschläge beim 
Wahlleiter einzureichen. Spätester Termin für 
die Einreichung der Wahlvorschläge ist Montag, 
der 23. Oktober 2023, 12 Uhr. Es ist zweckmä-
ßig, wenn die Wahlvorschläge einige Wochen 
vorher aufgestellt und eingereicht werden. So 
bleibt im Falle einer Mängelbehebung noch 
genügend Zeit, die Mängel bis zur Entscheidung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge zu 
beseitigen. Listenwahlvorschläge und Einzel-
kandidaten können Sie kostenlos mit ihren 
Wahlzielen im KONTEXT bekannt machen. Vor-
gesehen ist dafür die November-Ausgabe. 

Bitte reichen Sie Ihre Wahlvorschläge möglichst 
bald ein. Formblätter hierfür und Erläuterungen 

über die Anforderungen an Wahlvorschläge 
liegen in der Ärztekammer für Sie bereit.

Bitte Wohnungsanschriften mitteilen
Gemäß Wahlordnung für die Wahl zur Delegier-
tenversammlung der Ärztekammer Bremen sind 
die wahlberechtigten Kammerangehörigen mit 
ihrer Wohnungsanschrift in das Wählerverzeich-
nis aufzunehmen. An diese Wohnungsanschrift 
sind die Wahlunterlagen zu verschicken. Mitglie-
der der Ärztekammer Bremen, die ihre aktuelle 
Wohnungsanschrift bislang noch nicht mitgeteilt 
haben, werden deshalb in eigenem Interesse 
gebeten, dies schnellstmöglich nachzuholen. 
Am einfachsten geht das über das Mitglieder-
portal - dort können Sie die Daten selbst ändern 
- oder sonst per E-Mail an ✉ mw@aekhb.de 

Bremen, 1. Juli 2023, Der Wahlleiter

Vorstellung der Listen in Kontext
Sie haben die Gelegenheit, Ihre Listenwahlvorschläge oder Einzelkandidaten kostenlos mit 
Ihren Wahlzielen in KONTEXT der Ärztekammer Bremen bekannt zu machen. Vorgesehen 
ist dafür die November-Ausgabe. Nähere Informationen bekommen Sie bei Bettina Cibulski:
☎ 0421/34 04-232 oder ✉ bettina.cibulski@aekhb.de

https://www.aekhb.de/ueber_uns/rztekammerwahl_2023/2/62/index.html

